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Samstag, 15.02.2020 „Großer Festumzug“ 

Treffen um 14.00 Uhr „Am Bahnhof“ Zwinge 

Büttenabend der „Freunde und Wegbegleiter“ 

am 15.02.2020 um 18.11 Uhr 

Sonntag, 16.02.2020 Kinderfasching 

Einlass: 14.00 Uhr Beginn: 15.11 Uhr     
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Satzung

über die Benutzung der Kindertageseinrichtung  
der Gemeinde Sonnenstein

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 
433) und der Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege (Thüringer Kindertagesbetreu-
ungsgesetz-ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBI. S.276), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 
383) hat der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein in der Sit-
zung am 16. Dezember 2019 die folgende Satzung über die Be-
nutzung der Kindertageseinrichtung beschlossen:

§ 1
Träger und Rechtsform

Die Kindertageseinrichtung wird von der Gemeinde Sonnenstein 
als öffentliche Einrichtung unterhalten. Durch ihre Inanspruch-
nahme nach Maßgabe dieser Satzung entsteht ein öffentlich-
rechtliches Benutzungsverhältnis.

§ 2
Aufgaben und Grundsätze

(1) Die Aufgaben der Kindertageseinrichtung bestimmen sich 
nach den Vorschriften des Thüringer Gesetzes über die Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege (Thüringer Kindertagesbetreuungsge-
setz - ThürKitaG) und den einschlägigen Rechtsverordnungen.
(2) Die Rechte und Pflichten nach dieser Satzung nehmen die 
Personensorgeberechtigten oder der personensorgeberechtigte 
Elternteil (im Folgenden „Eltern“ genannt) wahr. Personen, de-
nen die Erziehung durch Rechtsvorschrift oder Vertrag ganz oder 
teilweise übertragen wurde, stehen den Eltern insoweit gleich.
(3) Mit der Anmeldung und Aufnahme ihres Kindes in die Kin-
dertageseinrichtung erkennen Eltern die Benutzungsregelungen 
dieser Satzung an. Gleiches gilt auch für die Konzeption der 
jeweiligen Kindertageseinrichtung. Dies schließt auch die Zu-
stimmung zur Betreuung ihres Kindes im Alter vom vollendeten 
zweiten Lebensjahr bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
in einer altersgemischten Gruppe von Kindern im Alter von drei 
Jahren bis zum Schuleintritt ein.

§ 3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindertageseinrichtung stehen grundsätzlich allen Kin-
dern, die in der Gemeinde ihren Wohnsitz (Hauptwohnsitz i. S. 
des Melderechts) haben, nach Maßgabe der verfügbaren Plätze 
offen.
(2) Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Kinder, die ihren 
Wohnsitz in einer anderen Gemeinde/Stadt haben, aufgrund des 
Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 ThürKitaG bzw. § 5 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) aufzunehmen, wenn 
verfügbare Kapazitäten vorhanden sind.
(3) In der Kindertageseinrichtung werden Kinder im Alter von 1 
Jahr bis zum Schuleintritt betreut.
(4) Wenn die in der Betriebserlaubnis festgelegte Höchstbele-
gung der jeweiligen Einrichtung erreicht ist, sind weitere Aufnah-
men erst nach Freiwerden von Plätzen möglich.

§ 4
Öffnungszeiten/Schließzeiten/Betreuungsumfang

(1) Die Kindertageseinrichtung ist an Werktagen montags bis 
freitags von 6:15 Uhr bis 16:15 Uhr geöffnet. Die Neufestlegung 
der Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung erfolgt nach An-
hörung des Elternbeirates durch den Träger der Kindertagesein-
richtung.
(2) Die Eltern haben die Möglichkeit, aus verschiedenen Betreu-
ungsumfängen zu wählen. Die angebotenen Betreuungsumfän-
ge ergeben sich aus der Gebührensatzung zu dieser Satzung.
(3) Wünschen die Eltern eine Änderung des ursprünglich ge-
wählten Betreuungsumfangs, muss dies der Leitung der Kin-
dertageseinrichtung spätestens 1 Monat vor der gewünschten 
Änderung mitgeteilt werden.
(4) Eltern von Kindern, die ab 2. August des laufenden Jahres bis 
zum 1. August des Folgejahres das sechste Lebensjahr vollen-

Öffentliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Sonnenstein

Öffentliche Bekanntmachung

über Festsetzung der Grundsteuer in der Gemeinde 
Sonnenstein für das Kalenderjahr 2020

Soweit die Steuerpflichtigen bis zum 15. Februar 2020 keinen 
neuen Grundsteuerbescheid für das Jahr 2020 erhalten, wird die 
Grundsteuer für das Jahr 2020 für die im Gemeindegebiet gele-
genen Grundstücke gemäß § 27 Abs. 1 und 3 des Grundsteu-
ergesetzes in Höhe der Beträge festgesetzt, die entsprechend 
dem Ihnen zuletzt zugegangenen Bescheid der Gemeinde Son-
nenstein für die Folgejahre zu zahlen sind. Sollten im Laufe des 
Kalenderjahres Festsetzungsänderungen erforderlich werden, 
bekommen Sie diese ebenfalls durch Grundsteuerbescheid mit-
geteilt.
Falls nur für einzelne Grundstücke desselben Eigentümers neue 
Grundsteuerbescheide ergehen, behalten die bisherigen Grund-
steuerbescheide für die übrigen Grundstücke ihre Gültigkeit.
Für die Abgabepflichtigen treten mit dem Tage der Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen 
ein, wie wenn Ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre.
Die Steuerpflichtigen werden deshalb gebeten, die Grundsteu-
er A, B und Ersatzbemessungsgrundlage mit den Beträgen, die 
sich aus dem letzten Grundsteuerbescheid für die Folgejahre 
ergeben, ohne besondere Aufforderung weiterhin zu den Fällig-
keitsterminen

15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November bzw. bei 
angemeldeten Jahreszahlern zum 1. Juli auf das Konto der Ge-
meinde Sonnenstein

IBAN DE28 8205 7070 0106 0106 11
BIC HELADEF1EIC
bei der Kreissparkasse Eichsfeld zu überweisen.

Erteilte SEPA-Mandate behalten ihre Gültigkeit. Sollten Sie für 
die Zukunft den SEPA-Lastschrifteinzug Ihrer Grundsteuer wün-
schen, senden wir Ihnen gern ein Lastschriftmandat zu.
Bei auftretenden Fragen steht Ihnen die Kämmerei/Steuern der 
Gemeinde Sonnenstein (Frau Iseke, Tel. 036072 831-19) gern 
zur Verfügung.
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Bekanntmachung

Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrich-
tung der Gemeinde Sonnenstein

Mit Beschluss vom 16.12.2019 Nr. 61-7/2019 hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Sonnenstein die Satzung über die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Sonnenstein be-
schlossen.
Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 10.01.2020 
diese Satzung bestätigt. Die Satzung wird in vollem Wortlaut 
hiermit im Amtsblatt der Gemeinde Sonnenstein öffentlich be-
kannt gemacht.
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
betreffen, können schriftlich unter Darlegung des Sachverhaltes 
innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung der Satzung 
geltend gemacht werden. Liegen solche Verstöße vor und wer-
den sie innerhalb der Jahresfrist nicht geltend gemacht, dann 
sind sie für die Wirksamkeit der Satzung unbeachtlich.

Sonnenstein, 18.01.2020
gez. Ertmer
Bürgermeisterin
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sitzgemeinde bzw. den örtlich zuständigen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe des Kindes und/oder durch die Eltern selbst 
übernommen werden.

§ 6
Mitwirkungspflichten der Eltern

(1) Die Eltern sorgen dafür, dass die Kinder die Kindertagesein-
richtung regelmäßig und kontinuierlich besuchen, unter Beach-
tung der Öffnungszeiten der Einrichtung sowie des gewählten 
Betreuungsumfangs.
(2) Die Eltern unterstützen die Eingewöhnung ihrer Kinder. Die 
hierzu mit der Einrichtung getroffenen Absprachen sind im Inter-
esse der Kinder einzuhalten. Die Eingewöhnung beginnt mit der 
Aufnahme des Kindes und beträgt in der Regel 4 Wochen.
(3) Die Eltern übergeben ihr Kind zu Beginn der Betreuungszeit 
dem pädagogischen Personal und holen es nach Beendigung 
der Betreuungszeit beim pädagogischen Personal der Einrich-
tung wieder ab. Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Perso-
nals beginnt mit der persönlichen Übernahme des Kindes und 
endet mit der Übergabe des Kindes durch das Personal an die 
Eltern oder abholberechtigten Personen.
(4) Die Eltern erklären bei der Aufnahme des Kindes in die Ein-
richtung schriftlich, wer außer ihnen zur Abholung des Kindes 
berechtigt ist. Die abholberechtigte Person soll mindestens zwölf 
Jahre alt sein. Soll ein Kind den Heimweg allein antreten, bedarf 
es zuvor einer schriftlichen Erklärung der Eltern gegenüber der 
Leitung. Die Erklärungen können jederzeit widerrufen bzw. geän-
dert werden.
(5) Bei Verdacht oder Auftreten einer ansteckenden Krankheit im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) beim Kind oder in der 
Wohngemeinschaft des Kindes sind die Eltern zu unverzüglicher 
Mitteilung an die Leitung bzw. das pädagogische Personal der 
Einrichtung verpflichtet. In diesen Fällen darf die Einrichtung erst 
wieder besucht werden, wenn eine ärztliche Unbedenklichkeits-
bescheinigung vorliegt.
(6) Das Fehlen des Kindes wegen Krankheit oder aus anderem 
Grund ist unverzüglich (nach Möglichkeit bis 8 Uhr des ersten 
Abwesenheitstages) der Leitung der Einrichtung bzw. dem Erzie-
herpersonal mitzuteilen. Die voraussichtliche Dauer der Abwe-
senheit soll angegeben werden.
(7) Die Eltern informieren die Kindertageseinrichtung über alle 
wesentlichen Veränderungen, die die Personensorge oder die 
Gesundheit des Kindes betreffen.
(8) Die Eltern haben die Bestimmungen dieser Satzung sowie 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtung und die Inanspruchnahme von Ver-
pflegungsangeboten einzuhalten und insbesondere die Eltern-
beiträge sowie die Verpflegungsgebühr regelmäßig und rechtzei-
tig zu entrichten.

§ 7
Pflichten der Leitung der Kindertageseinrichtung

(1) Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder eine von ihr be-
auftragte Person übt das Hausrecht in der Kindertageseinrich-
tung aus.
(2) Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder eine von ihr 
beauftragte Person führt das Aufnahmegespräch mit den El-
tern und nimmt die Belehrung nach § 34 Abs. 5 des Gesetzes 
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) vor. Treten die im IfSG 
genannten Krankheiten oder ein hierauf gerichteter Verdacht auf, 
so ist die Leitung verpflichtet, unverzüglich die im Gesetz vorge-
schriebenen Meldungen und Vorkehrungen zu treffen.

§ 8
Elternbeirat

Die Eltern der Kindertageseinrichtung haben das Recht, einen 
Elternbeirat zu bilden. Die Wahl des Elternbeirates erfolgt nach 
den Regelungen des § 12 Abs. 4 und 5 ThürKitaG. Die Gemeinde 
stellt die Beteiligungsrechte des Elternbeirates bei Entscheidun-
gen nach § 12 Abs. 2 und 3 ThürKitaG sicher. Darüber hinaus 
erfolgt eine Einbeziehung des Elternbeirates entsprechend der 
Regelung des § 29 ThürKitaG im Falle einer geplanten Erhöhung 
der Elternbeiträge oder der Verpflegungsgebühren.

§ 9
Versicherungsschutz

(1) Während der Betreuungszeit und für den direkten Hin- und 
Rückweg zur Kindertageseinrichtung sowie für gemeinsame Ak-
tivitäten und Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung (z. B. 

den, haben bis 31. Januar des laufenden Jahres die Möglichkeit, 
den Betreuungsumfang für ihr Kind zu wählen oder zu ändern, 
der ab 1. März vor Beginn des letzten Kindergartenjahres bis zur 
Beendigung des Betreuungsverhältnisses in der Kindertagesein-
richtung gelten soll. Eine Reduzierung des Betreuungsumfangs 
ist grundsätzlich auch nach dem 1. März vor Beginn des letz-
ten Kindergartenjahres unter Einhaltung der Fristen nach Abs. 3 
möglich. Eine Erhöhung des Betreuungsumfangs unter Einhal-
tung der Fristen nach Abs. 3 ist nur in begründeten Ausnahmefäl-
len möglich. Hierzu sind der Gemeinde die Gründe für die Erhö-
hung des Betreuungsumfangs mit der Beantragung darzulegen.
(5) Nach Anhörung des Elternbeirates können für die Kinderta-
geseinrichtung weitere Schließzeiten (z. B. an den Tagen zwi-
schen Weihnachten und Neujahr, an Brückentagen, während der 
Sommerferien, zum Zwecke der Fortbildung des pädagogischen 
Fachpersonals) festlegt werden. Die Schließzeiten der Kinder-
tageseinrichtung werden rechtzeitig zum Beginn des Kindergar-
tenjahres für das laufende Kindergartenjahr durch Aushang in 
der Kindertageseinrichtung bekanntgegeben.

§ 5
Aufnahme/Anmeldung

(1) Jedes Kind muss vor seiner Aufnahme in die Kindertagesein-
richtung ärztlich oder amtsärztlich untersucht werden, was durch 
Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses über die gesundheitliche 
Eignung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung nachzuwei-
sen ist. Die Bescheinigung soll auch Hinweise auf Unverträglich-
keiten und Allergien enthalten. Darüber hinaus haben die Eltern 
dem Träger den Nachweis zu erbringen, dass zeitnah vor der 
Aufnahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständi-
gen, altersgemäßen und nach den Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt 
ist. Die ärztliche Bescheinigung und der Nachweis zur Impfbera-
tung sollen zum Zeitpunkt der Vorlage in der Kindertageseinrich-
tung nicht älter als vier Wochen sein.
(2) Die Anmeldung soll in der Regel sechs Monate vor der ge-
wünschten Aufnahme bei der Leitung der Kindertageseinrich-
tung oder bei der Gemeinde, unter Verwendung des hierfür vor-
gesehenen Formulars erfolgen. Diese wird unverzüglich an die 
Gemeinde Sonnenstein weitergeleitet. Kurzfristige Anmeldungen 
können in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Zuzug, berufliche 
Veränderung etc.) im Rahmen der zur Verfügung stehenden frei-
en Plätze berücksichtigt werden. Besucht das Kind zum Zeitpunkt 
der Anmeldung eine andere Kindertageseinrichtung, haben die 
Eltern zu bestätigen, dass das Betreuungsverhältnis für diese 
Einrichtung wirksam zum Zeitpunkt der gewünschten Aufnahme 
in die Kindertageseinrichtung gekündigt wurde.
(3) Kinder aus anderen Gemeinden innerhalb Thüringens kön-
nen im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 Thür-
KitaG bei freien Kapazitäten aufgenommen werden. Die Eltern 
sollen dies bei der Gemeinde sechs Monate vor der gewünsch-
ten Aufnahme unter Angabe der gewünschten Kindertagesein-
richtung beantragen.
(4) Die Aufnahme eines Kindes in die Kindertageseinrichtung er-
folgt durch Bescheid zu dem darin festgesetzten Datum. Ab dem 
im Aufnahmebescheid festgesetzten Datum sind die Eltern zur 
Zahlung der Benutzungsgebühr nach Maßgabe der Gebühren-
satzung verpflichtet, es sei denn, sie haben den Platz rechtzeitig 
mindestens 1 Monat vor der geplanten Aufnahme ihres Kindes 
schriftlich gegenüber der Gemeindeverwaltung wieder gekündigt.
(5) Die Betreuung in der Kindertageseinrichtung kann widerrufen 
werden, wenn das Kind seinen Hauptwohnsitz in einer anderen 
Gemeinde hat oder aus der Gemeinde Sonnenstein in eine an-
dere Gemeinde/Stadt verzieht und der Platz für die Betreuung 
eines Kindes der eigenen Gemeinde benötigt wird. Der Aufnah-
mebescheid wird für derartige Fälle grundsätzlich mit einem Wi-
derrufsvorbehalt versehen. Der Widerruf soll sechs Monate vor 
der beabsichtigten Beendigung des Betreuungsverhältnisses 
den Eltern zugestellt werden. Zuvor sind die Eltern anzuhören.
(6) Beabsichtigen die Eltern mit ihren Kindern den Umzug in 
eine andere Gemeinde/Stadt und soll das Kind auch weiterhin 
in der schon vor dem Umzug besuchten Kindertageseinrichtung 
betreut werden, ist dies der Gemeinde Sonnenstein, in der das 
Kind betreut wird, ebenfalls in der Regel sechs Monate vor dem 
geplanten Umzug mitzuteilen.
(7) Kinder aus Gemeinden außerhalb Thüringens können im 
Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 SGB VIII bei 
freien Kapazitäten aufgenommen werden, wenn die nicht durch 
Elternbeiträge gedeckten Kosten des Platzes durch die Wohn-
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§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Februar 2020 in Kraft.
Gleichzeitig wird hiermit die Satzung vom 6. November 2013 auf-
gehoben und ersetzt.

Gemeinde Sonnenstein, den 10. Januar 2020
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Bekanntmachung

Satzung über die Erhebung von Gebühren  
für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in 
kommunaler Trägerschaft und die Inanspruchnahme 
von Verpflegungsangeboten

Mit Beschluss vom 16.12.2019 Nr. 62-7/2019 hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Sonnenstein die Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in 
kommunaler Trägerschaft und die Inanspruchnahme von Verpfle-
gungsangeboten in der Gemeinde Sonnenstein beschlossen.
Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 10.01.2020 
diese Satzung bestätigt.
Die Satzung wird in vollem Wortlaut hiermit im Amtsblatt der Ge-
meinde Sonnenstein öffentlich bekannt gemacht.
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
betreffen, können schriftlich unter Darlegung des Sachverhaltes 
innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung der Satzung 
geltend gemacht werden. Liegen solche Verstöße vor und wer-
den sie innerhalb der Jahresfrist nicht geltend gemacht, dann 
sind sie für die Wirksamkeit der Satzung unbeachtlich.

Sonnenstein, 18.01.2020
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Satzung

über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtung in kommunaler Träger-

schaft und die Inanspruchnahme von Verpflegungs-
angeboten der Gemeinde Sonnenstein

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433), der 
§§ 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür-
KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 
2000 (GVBI. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Ok-
tober 2019 (GVBl. S. 396), des § 90 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 
1131), der §§ 21 Abs. 1, 29 und 30 des Thüringer Gesetzes über 
die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege als Ausführungsgesetz zum 
Achten Buch Sozialgesetzbuch (Thüringer Kindertagesbetreu-
ungsgesetz - ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBI. S.276), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 
383) sowie des § 10 der Satzung über die Benutzung der Kin-
dertageseinrichtung für Kinder der Gemeinde Sonnenstein hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein in der Sitzung am 16. 
Dezember 2019 die folgende Gebührensatzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Kindertageseinrichtung in Trägerschaft 
der Gemeinde Sonnenstein.

§ 2
Gebührenerhebung

Die Gemeinde Sonnenstein erhebt für die Benutzung der Kinder-
tageseinrichtung Benutzungsgebühren und für die Verpflegung 
von Kindern in der Kindertageseinrichtung Verpflegungsgebüh-
ren nach Maßgabe dieser Satzung. Die Benutzungsgebühren 
werden nachfolgend als Elternbeitrag bezeichnet.

Ausflüge) einschließlich der hierfür notwendigen Hin- und Rück-
wege besteht Unfallversicherungsschutz im Rahmen der gesetz-
lichen Unfallversicherung.
(2) Für die Kindertageseinrichtung besteht eine Haftpflichtversi-
cherung. Für mitgebrachte persönliche Gegenstände wird keine 
Haftung übernommen.

§ 10
Elternbeiträge und Verpflegungsgebühren

Für die Benutzung der Einrichtung wird von den Eltern der Kin-
der ein am 15. des laufenden Monats zu zahlender Elternbei-
trag sowie eine Verpflegungsgebühr für die Bereitstellung von 
Verpflegungsangeboten nach Maßgabe der jeweils gültigen Ge-
bührensatzung zu dieser Satzung erhoben. Die Festsetzung des 
Elternbeitrags erfolgt durch Bescheid.

§ 11
Abmeldung

Das Benutzungsverhältnis endet durch Abmeldung des Kindes. 
Die Abmeldung ist schriftlich bis zum 15. eines Monats zum 
Ende des nächsten Monats der Leitung der Kindertageseinrich-
tung mitzuteilen; geht sie erst nach dem 15. eines Monats dort 
ein, wird sie erst zum Ablauf des übernächsten Monats wirksam.

§ 12
Ausschluss eines Kindes vom Besuch  

der Kindertageseinrichtung
(1) Ein Kind kann vom Besuch der Kindertageseinrichtung insbe-
sondere dann zeitweise oder dauerhaft ausgeschlossen werden, 
wenn

1. die in dieser Satzung geregelten Mitwirkungspflichten der Eltern 
trotz schriftlicher Ermahnung wiederholt missachtet wurden,

2. die Eltern einer kontinuierlichen partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit dem Personal der Einrichtung bei der Bildung, 
Erziehung und Betreuung des Kindes zuwiderhandeln,

3. die Benutzungsgebühr trotz Mahnung für zwei aufeinander-
folgende Monate nicht entrichtet worden ist,

4. die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung bei der Ab-
holung des Kindes mehrfach unentschuldigt innerhalb eines 
Monats missachtet wurden,

5. es sich trotz Ausschöpfung der pädagogischen Möglichkei-
ten der Kindertageseinrichtung nicht in die Gemeinschaft in-
tegrieren lässt oder andere Kinder gefährdet.

(2) Vor dem dauerhaften Ausschluss ist zu prüfen, ob ein zeitlich 
befristeter Ausschluss ausreichend ist, um die entsprechenden 
Mitwirkungs- oder Handlungspflichten zu erreichen.
(3) Der beabsichtigte zeitlich befristete oder dauerhafte Ausschluss 
des Kindes ist den Eltern in der Regel mit einer Frist von mindestens 
zwei Wochen bekanntzugeben. Vorab sind sie anzuhören. Der Aus-
schluss erfolgt durch Bescheid und gilt als Abmeldung.

§ 13
Gespeicherte Daten

(1) Für die Bearbeitung des Aufnahmeantrags, die Erhebung von 
Benutzungsgebühren/ Elternbeiträgen sowie für die gesetzlich 
vorgesehene Entwicklungsdokumentation werden die für die 
Aufgaben nach dem ThürKitaG, dieser Satzung sowie der Ge-
bührensatzung zu dieser Satzung erforderlichen personenbezo-
genen Daten des Kindes, der Eltern sowie weiterer Kinder der 
Familie verarbeitet.
Dies sind:

a) Allgemeine Daten: Namen der Eltern, des Kindes, anderer 
Geschwisterkinder, Geburtsdaten der Kinder, gewöhnlicher 
Aufenthalt/Wohnanschrift der Eltern und des Kindes, Kon-
taktdaten (z. B. Telefonnummern, E-Mail-Adressen), Aufnah-
mewunsch bzw. -datum und -dauer, gewählter Betreuungs-
umfang sowie zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche 
Daten (z. B. Verbindungen zu Geldinstituten).

b) Berechnungsgrundlagen für die Benutzungsgebühr und der 
Verpflegungsgebühr

(2) Die erhobenen gespeicherten Daten für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung werden von der Gemeinde nach Wegfall 
des Zweckes der Erhebung und Ablauf der Aufbewahrungsfris-
ten gelöscht.
(3) Es wird darauf hingewiesen, dass die für eine Kindertages-
einrichtung angemeldeten Kinder bei der Platzvergabe mit den 
Anmeldungen von Kindern bei freien oder sonstigen Trägern ab-
geglichen werden.
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gesetzes von der Schulpflicht zurückgestellt wurde, verlängert 
sich die Elternbeitragsfreiheit bis zum Tag vor dessen ersten 
Schultag. Sofern die Betreuung in dem Monat, in dem die El-
ternbeitragsfreiheit beginnt, keinen vollen Monat mehr umfasst, 
wird ein Elternbeitrag nur bis zum Tag vor Beginn der jeweiligen 
Elternbeitragsfreiheit erhoben. Hierzu wird der jeweils zu zahlen-
de Monatsbeitrag durch 30 Tage dividiert und mit der Anzahl der 
Tage im jeweiligen Monat vom 1. des Monats bis einschließlich 
des Tages vor Beginn der Elternbeitragsfreiheit multipliziert.

§ 8
Höhe des Elternbeitrages

(1) Die Höhe des Elternbeitrages bemisst sich nach der Altersrei-
henfolge der Kinder innerhalb der Familie, für die ein Anspruch 
auf Kindergeld besteht sowie nach dem gewählten Betreuungs-
umfang. Als Familie gelten Alleinerziehende sowie Ehepaare 
oder Personen, die in eheähnlicher Gemeinschaft gemäß § 20 
SGB XII leben und ihre im selben Haushalt lebenden Kinder. Als 
Familie gelten auch Pflegefamilien.
(2) Die Höhe des Elternbeitrages in Euro pro Monat ergibt sich 
aus der nachfolgenden Tabelle:
Staffelung für Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt

1. Kind der Familie

halbtags
bis 5 h täglich

bis 9 h
täglich

bis 10 h
täglich

130 Euro 185 Euro 215 Euro

2. Kind der Familie

halbtags
bis 5 h täglich

bis 9 h
täglich

bis 10 h
täglich

120 Euro 175 Euro 205 Euro

3. und jedes weitere Kind der Familie

halbtags
bis 5 h täglich

bis 9 h
täglich

bis 10 h
täglich

110 Euro 165 Euro 195 Euro

Hinweis: Die Eltern wählen eine Betreuungszeit aus. Diese gilt 
als vereinbarte Betreuungszeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 
2 ThürKitaG und ist auch die Berechnungsgrundlage für den vor-
zuhaltenden Personalschlüssel.

(3) Wird die vereinbarte Betreuungszeit überschritten, kann die 
Gemeinde nach schriftlicher Anhörung der Eltern den Elternbei-
trag des nächsthöheren Betreuungsumfangs festsetzen.
(4) Wird ein Kind bis zur Schließzeit des Kindergartens nicht ab-
geholt, werden pro angefangene viertel Stunde 10 Euro zusätz-
lich zum Elternbeitrag erhoben.

§ 9
Festlegung der Elternbeiträge, Auskunftspflichten

(1) Die Gemeindeverwaltung erlässt einen Bescheid, aus dem 
die Höhe der Elternbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung her-
vorgeht.
(2) Die Anzahl der Kinder, für die ein Anspruch auf Kindergeld 
besteht, ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu belegen. 
Werden die erforderlichen Nachweise nicht innerhalb von 4 
Wochen nach Aufforderung durch die Gemeindeverwaltung er-
bracht, werden die Elternbeiträge in Höhe des für das 1. Kind 
maßgeblichen Betrages festgesetzt.
(3) Änderungen in der Zahl der Kinder für die ein Anspruch auf Kin-
dergeld besteht sind bei der Gemeindeverwaltung unter Vorlage 
der notwendigen Unterlagen unverzüglich zu melden. Die Eltern-
beiträge werden für den Kalendermonat neu festgesetzt, der auf 
den Kalendermonat folgt, in dem die Änderung angezeigt wurde. 
Erfolgt die Änderungsmeldung nicht bzw. nicht rechtzeitig, kann bei 
Bekanntwerden der für die Höhe des Elternbeitrages maßgeblichen 
Umstände rückwirkend bis zum Folgemonat der eingetretenen Än-
derung der dann maßgebliche Elternbeitrag erhoben werden.

§ 3
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner des Elternbeitrages und der Verpfle-
gungsgebühr sind die Eltern der Kinder in der Kindertagesein-
richtung. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-schuldner.
(2) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die jeweiligen Personen-
sorgeberechtigten oder Personen, denen die Erziehung durch 
Rechtsvorschrift oder Vertrag ganz oder teilweise übertragen 
wurde.

§ 4
Entstehen und Ende der Gebührenschuld

(1) Die Gebührenschuld für die Benutzung der Kindertagesein-
richtung entsteht mit der Aufnahme des Kindes in eine Kinderta-
geseinrichtung bzw. ab dem im Aufnahmebescheid festgesetzten 
Datum, sofern die Eltern den Platz nicht rechtzeitig mindestens 
1 Monat vor der geplanten Aufnahme ihres Kindes schriftlich ge-
genüber der Gemeindeverwaltung wieder gekündigt haben und 
endet mit dem Wirksamwerden der Abmeldung oder dem Aus-
schluss des Kindes oder dem Beginn der Elternbeitragsfreiheit 
gemäß § 30 ThürKitaG.
(2) Die Gebührenschuld für die Inanspruchnahme von Verpfle-
gungsangeboten beginnt mit der Anmeldung zur Verpflegung 
und endet mit dem Wirksamwerden der Abmeldung von der Ver-
pflegung oder dem Wirksamwerden der Abmeldung vom Besuch 
der Kindertageseinrichtung sowie im Falle des Ausschlusses des 
Kindes.

§ 5
Fälligkeit und Zahlung des Elternbeitrages

(1) Der Elternbeitrag ist, mit Ausnahme des § 7, als Monatsbe-
trag zu entrichten. Wird ein Kind während eines Monats in einer 
Kindertageseinrichtung aufgenommen, so ist bei einer Aufnah-
me bis einschließlich zum 15. des Monats der volle Elternbeitrag 
für den Monat zu zahlen. Bei einer Aufnahme nach dem 15. des 
Monats ist die Hälfte der Gebühr für den Monat zu zahlen.
(2) Der Elternbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Einrichtung 
tageweise, z. B. zwischen Weihnachten und Neujahr oder an 
Brückentagen, geschlossen bleibt. Dies gilt auch bei sonstigen 
Schließzeiten der Einrichtung, z. B. Wochen in den Sommerfe-
rien.
(3) Der Elternbeitrag ist am 15. eines jeden Monats für den lau-
fenden Monat fällig und an die Gemeindekasse zu entrichten. 
Die Zahlung soll in der Regel bargeldlos durch Überweisung 
oder per SEPA-Lastschriftmandat erfolgen.
(4) Eine Zahlung des Elternbeitrages direkt in der Kindertages-
einrichtung ist nicht zulässig.

§ 6
Höhe, Fälligkeit und Zahlung der Verpflegungsgebühren

(1) Erhält das Kind in der Kindertageseinrichtung eine Verpfle-
gung, so werden zusätzlich zu den Benutzungsgebühren Verpfle-
gungsgebühren je Kind und Monat erhoben. Die Verpflegungs-
gebühren betragen für das Mittagessen 3,45 Euro pro Tag. Die 
Verpflegungsgebühren setzen sich aus dem in der Vereinbarung 
mit dem Versorgungsträger und der Gemeinde Sonnenstein fest-
gelegten Portionspreis (2,60 Euro) und 0,85 Euro für die Vor- und 
Nachbereitung der Mahlzeiten zusammen.
(2) Frühstück und Vesper werden selbst mitgebracht.
(3) Die monatliche Pauschale für Getränke beträgt 3,00 Euro.
(4) Die Verpflegungsgebühren werden entsprechend der Anwe-
senheit des Kindes in der Tageseinrichtung erhoben. Als anwe-
send gilt ein Kind dann, wenn es nicht bis spätestens 8 Uhr des 
jeweiligen bzw. ersten Abwesenheitstages in der Tageseinrich-
tung abgemeldet wurde. Für Tage, an denen das Kind wegen 
Krankheit und/oder Kur bzw. Urlaub fehlt, wird die Verpflegungs-
gebühr im Folgemonat verrechnet.
(5) Die Verpflegungsgebühren sind jeweils zum 15. des Folgemo-
nats fällig und an die Gemeindekasse zu entrichten. Die Gebüh-
renzahlung soll in der Regel bargeldlos durch Überweisung oder 
per SEPA-Lastschrift erfolgen.

§ 7
Elternbeitragsfreiheit

Für die Betreuung eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt in 
Thüringen im Zeitraum der letzten zwölf Monate vor dessen re-
gulärem Schuleintritt (jeweils erster Schultag für alle nach § 18 
Abs. 1 Thüringer Schulgesetz schulpflichtigen Kinder) wird kein 
Elternbeitrag erhoben. Für ein Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt 
in Thüringen, welches nach § 18 Abs. 3 des Thüringer Schul-
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Hinweise:
Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift 
des Verfassers zweckmäßig. Eine Mitteilung des Abwägungser-
gebnisses ist anderenfalls nicht möglich. Ohne Zuordnung der 
Stellungnahme kann die Einschätzung der Betroffenheit privater 
Belange erschwert sein.
Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zum Zwecke 
der Durchführung des Vorhabenbozogenen Bebauungsplanver-
fahrens eingewilligt.
Über die eingegangenen Stellungnahmen wird in öffentlicher Sit-
zung des Gemeinderates beraten und entschieden. Nicht fristge-
recht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.
Ein Antrag nach § 47 VwGO ist unzulässig, wenn mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Sonnenstein, den 18.01.2020
gez. Margit Ertmer
Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Beschlüsse  
des Gemeinderates

Gemeinde Sonnenstein

Ortsteile Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, 
Epschenrode, Weilrode, Werningerode, Stöckey, Weißen-
born-Lüderode und Zwinge

In der 7. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Sonnenstein am 16.12.2019 wurden folgen-
de Beschlüsse gefasst:

Beschluss - Nr.:  anwesend: 16 Mitglieder

57-7/2019-GR
Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift aus 
der Sitzung des Gemeinderates vom 04.11.2019
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf 
der Grundlage der §§ 2 und 22 i.V.m. § 42 Absatz 2 der Thüringer 
Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74), die Ge-
nehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift aus der 
Sitzung des Gemeinderates Sonnenstein vom 04.11.2019.
Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 14 / Enthaltungen: 2 / Ge-
genstimmen: 0

58-7/2019-GR
Billigungsbeschluss des Entwurfes des Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans Nr. 3 „Photovoltaikanlage Mönchstal“ 
Teilbereich Jützenbach (Stand 12/2019)
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf 
der Grundlage der §§ 2 und 22 der Thüringer Kommunalord-
nung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Februar 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung vom 6. November 2013 in der Fassung der 1. Ände-
rungssatzung vom 28. August 2018 außer Kraft.

Gemeinde Sonnenstein, den 10. Januar 2020
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Bekanntmachung

über die öffentliche Auslegung des Entwurfes des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 Photo-
voltaikanlage „Mönchtal“ - Teilbereich Jützenbach

Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein hat in seiner Sit-
zung am 07.10.2019 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 3 Photovoltaikanlage „Mönchtal“ - Teilbe-
reich Jützenbach (Beschluss-Nr. 46-5/2019-GR) sowie in seiner 
Sitzung am 16.12.2019 den Billigungsbeschluss des Entwurfes 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 Photovoltaik-
anlage „Mönchtal“ - Teilbereich Jützenbach (Beschluss-Nr. 58-
7/2019-GR) beschlossen.

Der Entwurf, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen 
Festsetzungen sowie der Begründung mit Umweltbericht ein-
schließlich aller Anlagen sowie die wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

27. Januar bis zum 27. Februar 2020

während der allgemeinen Dienstzeiten

Montag 9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag 9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr

im Bauverwaltungsamt der Gemeinde Sonnenstein OT Weißen-
born-Lüderode, Bahnhofstraße 12, 37345 Sonnenstein zur Ein-
sicht öffentlich aus.
Weiterhin können die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegen-
den Unterlagen im Internet unter www.gemeinde-sonnenstein.de 
in diesem Zeitraum abgerufen werden.

Zu den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen, die im Rahmen der Offenlage mit ausgelegt 
werden, gehören neben der Begründung mit Umweltbericht:

· Landkreis Eichsfeld, Bauleitplanung vom 06.12.2019
· Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar vom 06.11.2019
· Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz vom 

10.12.2019
· Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum vom 

04.11.2019
· EW Entsorgung vom 29.11.2019
· TWZB Obere Hahle vom 08.11.2019
· Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr vom 18.11.2019
· Arbeitskreis Heimische Orchideen vom 02.12.2019
· Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vom 03.12.2019

In den vorgenannten Unterlagen werden Angaben zu folgenden 
Themenblöcken gegeben:

· Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie auf die Land-
schaft und die biologische Vielfalt

· umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen
· umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 

Sachgüter
· die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Belangen

Während der Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung der Planung. Von jedermann können Stel-
lungnahmen zum Entwurf schriftlich oder während der Dienst-
stunden mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden.



Amtsblatt der Gemeinde Sonnenstein - 7 - Nr. 1/2020

10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 
(GVBI. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 
2019 (GVBl. S. 396), des § 90 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1131), 
der §§ 21 Abs. 1, 29 und 30 des Thüringer Gesetzes über die Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege als Ausführungsgesetz zum Achten 
Buch Sozialgesetzbuch (Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz 
- ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBI. S.276), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 383) sowie des 
§ 10 der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung 
für Kinder der Gemeinde Sonnenstein vom 16.12.2019 die Sat-
zung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft und die 
Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten.
Nach Ablauf eines Jahres findet anhand der Abrechnung 2020 
ein Monitoring statt, um zu überprüfen, wie sich die Einnahmen 
und Ausgaben sowie der Personalbedarf der Kindertagesstätten 
entwickelt haben und ob die Staffelung der Elternbeiträge dem 
Betreuungsbedarf der Eltern entspricht (Bedarfsanalyse durch 
eine Befragung der Eltern).
Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 14 / Enthaltungen: 0 / Ge-
genstimmen: 2

63-7/2019-GR
Verträge zur Betreibung der Kindertageseinrichtungen in der 
Gemeinde Sonnenstein in den OT Weißenborn-Lüderode/Ju-
denbach und Holungen mit den Katholischen Pfarrgemeinden
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt ge-
mäß der §§ 2 Abs. 2, 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer 
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 
433) und der Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege (Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz 
-ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBI. S. 276), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 383) den Ab-
schluss eines Vertrages mit der Katholischen Pfarrgemeinde 
„St. Michael“ OT Weißenborn-Lüderode und der Katholischen 
Pfarrgemeinde „St. Marien“ OT Bischofferode zur Betreibung 
der Kindereinrichtungen in der Gemeinde Sonnenstein OT 
Weißenborn-Lüderode / Jützenbach und OT Holungen.
Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 15 / Enthaltung: 1 / Gegen-
stimmen: 0

64-7/2019-GR
Verträge zur Betreibung der Kindertageseinrichtungen in 
der Gemeinde Sonnenstein im OT Steinrode und OT Stö-
ckey mit der Diakonie Nordhausen/Stiftung „Maria im Elen-
de“ GmbH
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt 
gemäß der §§ 2 Abs.2, 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 und 21 der Thü-
ringer Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 
(GVBl. S. 429, 433) und der Bestimmungen des Thüringer Ge-
setzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern 
in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Thüringer Kin-
dertagesbetreuungsgesetz -ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 
(GVBI. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 
2019 (GVBl. S. 383) den Abschluss eines Vertrages mit der 
Diakonie Nordhausen/Stiftung „Maria im Elende“ GmbH zur 
Betreibung der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde 
Sonnenstein OT Steinrode und OT Stöckey.
Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 15 / Enthaltung: 1 / Gegen-
stimmen: 0

Diese Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der 
Gemeinde Sonnenstein (www.gemeinde-sonnenstein.de) unter 
der Rubrik „Bekanntmachungen“.

Sonnenstein, 18.01.2020
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

28.01.2003 (GVBl. S. 41), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), in Verbindung mit § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

- den Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 3 „Photovoltaikanlage Mönchstal“ Teilbereich Jützen-
bach (Stand 12/2019) zu billigen

- mit der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans wird die bauplanerische Zulässigkeit der Er-
richtung von einer Photovoltaikanlage auf der ehemali-
gen Deponie Brehme angestrebt

- den Entwurf des Vorhabenbezogen Bebauungsplans 
„Photovoltaikanlage Mönchstal“, dessen Begründung 
mit Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) auf die Dauer 
eines Monats öffentlich auszulegen. Die Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbe-
reiche durch die Planung berührt werden, sind gemäß § 4 
Abs. 2 Satz 1 BauGB zu beteiligen

- der Zeitpunkt, Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung 
sowie Angaben zu den Arten verfügbarer umweltbezo-
gener Informationen sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen

Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 16 / Enthaltungen: 0 / Ge-
genstimmen: 0

59-7/2019-GR
Forstwirtschaftsplan 2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf 
der Grundlage der §§ 2 und 22 sowie § 67 der Thüringer Kommu-
nalordnung -ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), i.V.m. dem § 33 Abs. 7 
ThürWaldG den von den Revierförstern erstellten und vom 
Forstamt Leinefelde-Worbis geprüften Planentwurf für den 
Forstwirtschaftsplan 2020 zu bestätigen.
Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 16 / Enthaltungen: 0 / Ge-
genstimmen: 0

60-7/2019-GR
Haushaltssatzung der Gemeinde Sonnenstein für das Haus-
haltsjahr 2020
Auf der Grundlage der §§ 55 ff der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -), 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBL. S. 41ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Oktober 
2019 (GVBL. S. 429, 433) beschließt der Gemeinderat Son-
nenstein die Haushaltssatzung samt ihrer Bestandteile und 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2020.
Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 14 / Enthaltungen: 2 / Ge-
genstimmen: 0

61-7/2019
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung der 
Gemeinde Sonnenstein
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt ge-
mäß der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) und 
der Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die Bildung, Er-
ziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege (Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz-
ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBI. S.276), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 383) die 
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung.
Stimmberechtigt: 16 / Zustimmungen: 13 / Enthaltungen: 3 / Ge-
genstimmen: 0

62-7/2019
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft 
und die Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt ge-
mäß der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433), der §§ 2, 
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Anpassung Kindergartenbeiträge

Sehr geehrte Eltern,

wie Sie wissen, wurde vom Gemeinderat eine Erhöhung der El-
ternbeiträge für die Benutzung der Kindergärten beschlossen.
In diesem Amtsblatt werden die geänderten Satzungen be-
kannt gemacht. Diese gelten für den gemeindlichen KIGA Bo-
ckelnhagen.
Mit den Trägern der anderen Kindergärten in der Gemeinde 
Sonnenstein (Diakonie bzw. kath. Kirchengemeinden) wurde 
einvernehmlich vereinbart, dass Elternbeiträge in der gleichen 
Höhe erhoben werden. Die Verpflegungsgebühren werden von 
den Trägern festgelegt und erhoben.
Ab August 2020 sind im Freistaat Thüringen statt bisher 12 die 
letzten 24 Monate vor der Einschulung beitragsfrei. Dies konnte 
in der Satzung noch nicht berücksichtigt werden, da der Ge-
meindeverwaltung hierfür noch keine konkreten Informationen 
und Muster vorlagen. Eine Einarbeitung wird nach den gesetz-
lichen Vorgaben rechtzeitig geschehen.
Ihre Anregungen und Kritiken im Vorfeld der Beschlussfassung 
haben wir zur Kenntnis genommen und konnten auch einige 
Hinweise berücksichtigen. Der Entscheidungsfindung des So-
zialausschusses und des Gemeinderates gingen gründliche 
Überlegungen und ausführliche Kalkulationen voraus. Eine Er-
höhung der Elternbeiträge war unausweichlich.
Ich bitte Sie um Verständnis für unsere Entscheidung. Eltern 
sind gesetzlich verpflichtet, einen Teil dieser Kosten mitzutra-
gen. Wir haben uns bewusst für eine gute Betreuungssituation 
entschieden, zum Wohle Ihrer Kinder.
gez. Ertmer
Bürgermeisterin

Überarbeitung Internetauftritt

Sehr geehrte Bürger,

der Internetauftritt der Gemeinde Sonnenstein ist in die Jahre 
gekommen und wird derzeit überarbeitet. Die Seite soll aktuali-
siert und ansprechender gestaltet werden. Daher möchten wir 
von allen Ortschaften und Sehenswürdigkeiten der Gemeinde 
Sonnenstein neue Fotos einfügen. Helfen Sie uns zu zeigen, 
wie schön Ihre Ortschaft ist! Senden Sie uns Ihre schöns-
ten Fotos als digitale Bilddatei, mit einer möglichst hohen 
Auflösung, per E-Mail an mueller@gemeinde-sonnenstein.
de.
Wir würden später eine Auswahl treffen und einige Fotos auf 
der Homepage der Gemeinde Sonnenstein veröffentlichen. 
Von Ihnen als Inhaber der Fotorechte benötigen wir zusätzlich 
zu den Fotos eine Einwilligung zur Veröffentlichung. Bitte fügen 
Sie diese bei. Das Formular finden Sie auf unserer Internetsei-
te unter www.gemeinde-sonnenstein.de unter der Rubrik „For-
mulare“. Gerne senden wir Ihnen den Vordruck auch zu.

Die Auflistung der Vereine unter den Ortschaften ist sehr lü-
ckenhaft. Daher richten wir erneut die Nachfrage an die Verei-
ne: Dürfen wir Ihren Verein, den Ansprechpartner oder einen 
Link zu Ihrer Internetseite veröffentlichen? Wir bitten um Ihre 
Rückmeldung.
Auch über Rückmeldungen zur Aktualisierung der Einträge der 
Gaststätten, Unterkünfte, Ärzte usw. freuen wir uns.
Nutzen Sie auch hierzu unser Formular unter www.gemeinde-
sonnenstein.de, Rubrik „Formulare“.

Wir möchten zeigen, wie sehenswert und voller Leben unse-
re Gemeinde ist und danken Ihnen für Ihre Unterstützung und 
Ihre Anregungen.

Bekanntmachungen  
anderer Behörden

Einladung zur öffentlichen Vorstellung  
der NATURA 2000 Managementpläne
Natura 2000, das ökologische Schutzgebietsnetz Europas, soll 
der gefährdeten heimischen Tier- und Pflanzenwelt in ihren natür-
lichen Lebensräumen einen länderübergreifenden Schutz bieten.
Da jedes Natura-2000-Gebiet einzigartig ist, bedarf es speziell 
abgestimmter Maßnahmen, um seinen Wert langfristig zu si-
chern. Diese Maßnahmen finden sich im Managementplan wie-
der. In den vergangenen Jahren wurden im Auftrag des Thüringer 
Landeamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) Plä-
ne für 162 Natura-2000-Gebiete im Freistaat Thüringen erstellt.
Die vorliegenden Beiträge für das Offenland (Grünland, Gewäs-
ser, Felsen) der NATURA 2000 Gebiete:

· „Ellersystem Weilröder Wald“,
· „Ohmgebirge“ und
· „Waldgebiet um Wenderhütte mit Solbachtal und Sonnen-

stein“
möchten wir gemeinsam mit dem Planungsbüro LPR am 22. Ja-
nuar 2020 vorstellen.

Wir laden Sie dazu herzlich in die Obereichsfeldhalle in Leinefel-
de Worbis ein. Die Veranstaltung beginnt 17:30 Uhr. Der Eintritt 
ist frei.

Veranstalter
Thüringer Landesamt Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN)
Carl-August - Allee 8-10
99423 Weimar
Ansprechpartnerin: Y. Schneemann 0361/57 3941-317

Grundsteueranmeldung  
bei baulichen Veränderungen

Sehr geehrte Grundsteuerzahler,

falls für Ihr Wohngrundstück kein gültiger Einheitswert besteht 
und Ihre Grundsteuer nach der Größe der Wohnfläche (m²) mit 
Grundsteueranmeldung festgesetzt wird, möchten wir Sie hier-
mit daran erinnern, dass Sie gemäß § 44 Abs. 3 Grundsteu-
ergesetz verpflichtet sind, bei steuerlich wirksamen baulichen 
Veränderungen eine neue Grundsteueranmeldung auszufül-
len. Baumaßnahmen im laufenden Jahr werden zum 1. Januar 
des Folgejahres steuerpflichtig.
Zu diesen steuerlich wirksamen baulichen Veränderungen zäh-
len u.a. Veränderungen der Größe der Wohnfläche, erstmaliger 
Einbau von Bad, WC oder Sammelheizung sowie die Errich-
tung von Garagen und Carports.
Formulare für Grundsteueranmeldungen können Sie tele-
fonisch bei der Kämmerei der Gemeinde Sonnenstein Tel. 
036072 831-19 anfordern. Grundsteueranmeldungen, für die 
keine Änderungen mitgeteilt wurden, sind automatisch im Fol-
gejahr weiter gültig.
Bitte beachten Sie, dass für Grundsteuer gemäß § 169 Abs.2 
Abgabenordnung eine Festsetzungsfrist von 4 Jahren gilt, die 
am 1.1. des Folgejahres zu laufen beginnt.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Ihre Kämmerei

j.blume
Stempel


